
Angaben zur Ausübung  
der Nachversicherungsgarantie auf Erhöhung 
der versicherten Berufsunfähigkeitsrente

Versicherungs-
nehmer/in (VN) VornameName

versicherte  
Person (VP) VornameName

* Nähere Informationen zur Ermittlung des maximal möglichen Erhöhungsbetrag finden Sie in den Besonderen Bedingungen für die Nachversicherungsgarantie auf Erhöhung der
versicherten Berufsunfähigkeitsrente in ihrem Versicherungsschein.

Ausübung der Nachversicherungsgarantie aus einer Berufsunfähigkeits-(Zusatz-)Versicherung

Mit der Nachversicherungsgarantie besteht das Recht, den Berufsunfähigkeitsschutz ohne erneute Gesundheitsprüfung zu erhöhen, solange die versicherte Person das 
50. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und die finanzielle Angemessenheit gegeben ist. Voraussetzung ist, dass die Nachversicherungsgarantie im Ursprungsvertrag 
enthalten ist. Eine Nachversicherungsgarantie besteht zum Beispiel nicht, falls der ursprüngliche Vertrag gegen eine vereinfachte Risikoprüfung in Form einer Dienst-
fähigkeitserklärung zustande gekommen ist, bei Abschluss keine Fragen zur Gesundheit gestellt wurden oder im Ursprungsvertrag ein Risikozuschlag von mehr als 50 % 
vereinbart wurde.

Bitte beachten Sie: Den maximal möglichen Erhöhungsbetrag entnehmen Sie bitte dem Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsschein bzw. den Besonderen 
Bedingungen. Wenn für den Beruf der versicherten Person eine niedrigere Jahresrente als höchstens zulässige Berufsunfähigkeits-Rente tariflich festgelegt ist, gilt: Durch 
die Erhöhung darf dieser niedrigere Wert nicht überschritten werden.

Hinweis: Die Erhöhung erfolgt durch den Abschluss einer selbständigen Berufsunfähigkeits-Versicherung nach aktuell gültigen Tarifen auf Grundlage der aktuell  
gültigen Kalkulationsgrundlagen. Die finanzielle Angemessenheit muss zudem gegeben sein. Näheres dazu entnehmen Sie dem Ihrem Vertrag zugrunde liegenden 
Versicherungsschein bzw. den Besonderen Bedingungen.

Geburt eines Kindes oder Adoption eines minderjährigen Kindes

Wiederaufnahme einer beruflichen Tätigkeit nach Elternzeit oder 18 Mo-
nate nach Geburt eines Kindes, sofern die Nachversicherungsgarantie 
nicht schon bei Geburt oder Adoption dieses Kindes ausgeübt wurde

Heirat oder Begründung einer eingetragenen Partnerschaft

Ehescheidung oder Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft,  
wenn die Ehe oder eingetragene Partnerschaft mindestens zwölf Monate 
bestand

Tod des Ehegatten oder des eingetragenen Partners 

Pflegefall des Ehegatten oder des eingetragenen Partners

Erreichen der Volljährigkeit

Steigerung des monatlichen Bruttoeinkommens aus nicht selbstständiger 
beruflicher Tätigkeit um mehr als 10 % gegenüber dem durchschnittlichen 
monatlichen Bruttoeinkommen der letzten 12 Monate (jeweils einschließ-
lich Weihnachts- und Urlaubsgeld, aber ohne Bonuszahlungen, variable 
Gehaltsteile, Tantiemen oder Sonderzahlungen)

Steigerung der Summe der Bruttoeinkommen aus selbstständiger beruf-
licher Tätigkeit der beiden letzten Kalenderjahre (im Vergleich zu den bei-
den davor liegenden Kalenderjahren) um mehr als 20 %

Wegfall der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung

Wegfall oder Kürzung (um mindestens 15 %) einer berufsständischen Al-
tersversorgung

Wegfall oder Kürzung (um mindestens 25 %) einer betrieblichen Alters-
versorgung

Erstmaliges Überschreiten der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetz-
lichen Rentenversicherung

Sofern es sich um die Ausübung der Nachversicherungsgarantie in der ereignisabhängigen Phase handelt: 

Bitte kreuzen Sie den entsprechenden Anlass an!

Bitte beachten Sie: 
– Bitte weisen Sie uns einen der folgenden Anlässe innerhalb von zwölf Monaten (bei Vertragsbeginn des Ursprungsvertrags vor dem 01.01.2021 innerhalb von sechs Monaten) 

nach dessen Eintritt nach! Fügen Sie dazu geeignete Nachweise bei! Die Kosten für die Nachweise tragen Sie.
– Weisen Sie den Eintritt des Anlasses nicht fristgerecht nach, können Sie die Nachversicherungsgarantie für diesen Anlass nicht ausüben.
– Welche Anlässe Sie zur Ausübung der Nachversicherungsgarantie berechtigen, entnehmen Sie bitte dem Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Versicherungsschein bzw. den

Besonderen Bedingungen.

Ereignisunabhängige (freie) Phase  
(Hinweis: Nicht wählbar, falls der Ursprungsvertrag nach dem 01.01.2023 mit vereinfachter Gesundheitsprüfung zustande gekommen ist!)

Bis fünf Jahre nach Versicherungsbeginn des Ursprungsvertrags, maximal bis die versicherte Person das 40. Lebensjahr (bei Versicherungsbeginn des Ursprungs-
vertrags vor dem 01.01.2023 das 37. Lebensjahr) vollendet hat, kann die Nachversicherungsgarantie zusätzlich unabhängig von einem bestimmten Anlass ausge-
übt werden (freie Phase). Falls der Ursprungsvertrag aus einem Umtausch- oder Umwandlungsrecht bzw. einer BU-Option hervorgegangen ist, endet die freie Phase 
fünf Jahre nach Versicherungsbeginn des Ursprungsvertrags.

Ereignisabhängige Phase

Eine Erhöhung ist jeweils innerhalb von 12 Monaten (bei Versicherungsbeginn des Ursprungsvertrags vor dem 01.01.2021 innerhalb von sechs Monaten) nach 
Eintritt bestimmter Anlässe (siehe unten) möglich. Pro Anlass darf maximal bis zu 100 % der bei Versicherungsbeginn des Ursprungsvertrags vereinbarten Berufs-
unfähigkeits-Rente (100%-Grenze) zusätzlich versichert werden. (Bitte kreuzen Sie im Nachfolgenden den entsprechenden Anlass an.)

Daten der  
Erhöhung Gewünschter Erhöhungstermin:

Gewünschter Erhöhungsbetrag* der versicherten  
monatlichen Berufsunfähigkeitsrente:Jahr Tag Monat 

Jahr Tag Monat 

Jahr Tag Monat 

EUR

,

HDI Lebensversicherung AG
Direktion für Österreich 
www.hdi-leben.at
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Bitte in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen  
(schwarz oder blau; Umlaute sind erlaubt)  
und zutreffende Kästchen ankreuzen! 

zum Antrag /  
zur unverbindlichen Anfrage vom:

Versicherungs-Nr. 
aus Ursprungsvertrag

Versicherungsbeginn des Ursprungsvertrags

Bitte zurück an:

HDI Lebensversicherung AG
Direktion für Österreich
Dresdner Straße 91
1200 Wien

Oder eingescannt und unterschrieben per Mail an:

office@hdi-leben.at



Belehrung  
über Ihre vor-
vertrag liche 
Anzeige pflicht  

Bitte beachten Sie diesen Hinweis vor Beantwortung der nachfolgenden Fragen:
Sie sind gesetzlich verpflichtet, uns vor Vertragsschluss oder Erhöhung einer Versicherung alle Ihnen bekannten Umstände zu jeder der nachfolgend gestellten Fragen wahrheits-
gemäß und vollständig anzugeben. Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese – neben Ihnen – für die wahrheitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen 
verantwortlich. Falls Sie oder eine andere versicherte Person die gestellten Fragen nicht wahr heitsgemäß oder nicht vollständig beantworten, gefährden Sie Ihren Versicherungs-
schutz, denn dies kann dazu führen, dass Sie Ihren Versicherungsschutz durch Rücktritt, Kündigung oder Anfechtung rückwirkend verlieren oder dass später Vertragsanpassungen 
– auch rückwirkend – notwendig werden. 
Nähere Einzelheiten hierzu finden Sie in den §§16 ff. VersVG sowie in der Gesonderten Mitteilung zur vorvertraglichen Anzeigepflicht / Hinweise auf die
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung auf der folgenden Seite.

Angaben zur 
beruflichen  
Tätigkeit der 
Versicherten 
Person (VP)

Beamt(er)/inAngestellte/r Selbständige/r / Freiberufler/inRisikogruppe seit wann
Jahr Tag Monat 

Bei Studenten gilt hier das angestrebte Berufsziel und bei Lehrlingen der Ausbildungsberuf
Beruf Branche

Personen

Anteil Gesamt-
tätigkeit

Anteil Gesamt-
tätigkeit

Anteil Gesamt-
tätigkeit

%

%

%

1. Personalverantwortung oder 
Projektleitungsverantwortung für

2. Anteil Bürotätigkeit an einem festen Arbeitsplatz in

3. Anteil der körperlichen Tätigkeit in

4. Anteil der Reisetätigkeit in

5. Höchster Bildungsabschluss

6. Abgeschlossene Berufsausbildung

(Dies gilt für Vollzeitkräfte. Hierunter fallen neben den direkt unterstellten Personen  
auch diejenigen der darunter liegenden Hierarchieebenen. Die Mitarbeiterkapazität  
von Teilzeitkräften wird entsprechend addiert und kaufmännisch gerundet.)

(Hierzu zählen sitzende Tätigkeiten im Büro, die weder körperliche Arbeiten  
ent halten noch einem ständigen Wechsel des Einsatzortes unterliegen.)

(Hierzu zählen alle Tätigkeiten, die mit einer Kraftanstrengung verbunden sind.)

(Hierzu zählen die Anteile der Dienstreisen)

(Z.B. Bachelor, Master, Diplom)

(Z.B. kaufmännisch, handwerklich, technisch; Fortbildung als z.B. Techniker, Meister)

Für Projektleitung gilt:
• mindestens 6 Monate als Projektleiter tätig
• mindestens 60 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit
• Weiterbildung zum Projektleiter ist nachweisbar.

LehrlingSchüler/in Student/in

Erstmalige Aufnahme einer Berufsausbildung, eines staatlich anerkannten 
Studiums oder eines staatlich anerkannten dualen Studiums

Erfolgreicher Abschluss eines staatlich anerkannten Studiums, eines staat-
lich anerkannten dualen Studiums oder einer Berufsausbildung

Erstmalige Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit nach Abschluss eines 
staatlich anerkannten Studiums, eines staatlich anerkannten dualen Stu-
diums oder einer Berufsausbildung, die nicht nur nebenberuflich ausgeübt 
wird

Bestellung zum Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater

Erstmaliger Wechsel von einer nicht selbständigen Tätigkeit in eine selb-
ständige oder freiberufliche Tätigkeit, die nicht nur nebenberuflich ausge-
übt wird

Ernennung zum Prokuristen

Standardfall: Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die aktuell ausgeübte berufliche Tätigkeit

Kundenwunsch: Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die berufliche Tätigkeit, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Ursprungsvertrags ausgeübt wurde. 
Wichtiger Hinweis: Übernehmen Sie in diesem Fall die Angaben zu Ihrer beruflichen Tätigkeit aus dem Ursprungsvertrag. 
Sofern ergänzende Angaben zur beruflichen Tätigkeit zur Beitragsberechnung im aktuell gültigen Tarif erforderlich sind, die zum Zeitpunkt des Ursprungsvertrags so 
nicht erfragt wurden, ergänzen Sie diese bitte wahrheitsgemäß so, wie die Tätigkeit früher ausgeführt wurde. Die Durchführung der Erhöhung mit dem ursprünglichen 
Beruf ist ansonsten im aktuell gültigen Tarif nicht möglich.

Sollte der seinerzeit ausgeübte Beruf zum Erhöhungstermin in den für das Neugeschäft gültigen Tarifen nicht mehr versicherbar sein, gilt für die Anschlussversicherung 
der Beitrag der Risikogruppe für Berufe mit dem höchsten Berufsunfähigkeitsrisiko.

Hinweis: Bei Optionsausübung aus den Kindervorsorgeprodukten (z. B. Einstein, Happy Kids, Känguru) oder aus Tarif OR kann dies nicht gewählt werden. Die Auswahl 
ist ebenfalls beim Umtausch einer Risikoversicherung mit Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung oder beim Umtausch einer Erwerbsunfähigkeits-Versicherung für  
Schüler nicht möglich.

Aufnahme eines Darlehens von mindestens 50.000 EUR zur Neugründung 
oder Übernahme einer (bestehenden) Praxis oder Kanzlei oder Einstieg als 
Partner in eine bestehende Praxis oder Kanzlei

Aufnahme eines Darlehens von mindestens 50.000 EUR zur Finanzierung 
im gewerblichen Bereich oder zur Finanzierung einer Immobilie

Übergang aus einem mindestens ein Jahr laufenden Teilzeit-Arbeitsver-
hältnis oder befristeten Arbeitsverhältnis in eine unbefristete Vollzeitstelle

Erfolgreiche Absolvierung einer Meisterprüfung

Erstmaliger Wechsel in einen Beruf, der eine Mitgliedschaft in einer  
öffentlich rechtlichen Körperschaft erfordert und nicht nur nebenberuflich 
ausgeübt wird

Bitte zutreffendes ankreuzen:

Angaben der 
versicherten 
Person (VP)

1. Besteht für Sie schon eine Versicherung für den Fall der Berufs-/Erwerbsunfähigkeit (auch Zusatzversicherung) oder wurde eine   
 solche beantragt? Falls ja, bitte Name der Gesellschaft, Jahr der Antragstellung bzw. der Anfrage, Höhe der Leistung, 

Übernahmebedingungen (Erschwerungen) angeben.  nein ja

2a. Wie hoch ist Ihr jährliches Bruttoeinkommen der letzten drei Kalenderjahre aus beruflicher Tätigkeit? (Als Einkommen gelten regelmäßige Einkünfte aus Arbeits- 
 tätigkeit inkl. Weihnachts- und Urlaubsgeld; Tantiemen, Bonus- oder Sonderzahlungen sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Bei Selbständigen / Freiberuflern gilt  

der Gewinn aus Gewerbebetrieb bzw. selbständiger Tätigkeit als Einkommen.)  

 Bei Gesamtrenten – einschließlich bestehender Anwartschaften – von mehr als 36.000 Euro jährlich bitte Einkommensnachweise der letzten 3 Jahre (z.B. Steuer-
bescheid, Bestätigung des Steuerberaters, Gehaltsabrechnungen) einreichen.

2b. Als Berufseinsteiger* geben Sie das aktuelle Monatseinkommen an:

* Als Berufseinsteiger gilt, wer innerhalb der letzten 12 Monate nach Abschluss einer/s Ausbildung/Studiums eine berufliche Tätigkeit aufgenommen hat. 

EUR
Jahr

EUR
Jahr

EUR
Jahr

EUR
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Unterschriften  
und 
 Erklärungen 

Ich habe die gesonderte Mitteilung zur vorvertraglichen Anzeigepflicht/Hinweise auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung zur Kenntnis genommen. 

Ort/Datum 

bei Minderjährigen

Unterschrift  
Gesetzlicher Vertreter

Unterschrift  
Versicherungsnehmer 

ggf. Firmenstempel 

Unterschrift  
Versicherte Person

sofern vom VN abweichend; ab vollendetem 14. Lebensjahr

Allgemeine Angaben – bitte immer ausfüllen

Haben Sie die Angaben in der Erklärung selbst in dieses Formular eingetragen?  

Hat der Vermittler die Angaben in der Erklärung in dieses Formular eingetragen?  

Hinweise

Das Recht zur Erhöhung / zum Umtausch der versicherten Leistungen ohne Gesundheitsprüfung besteht nur, sofern dies in den Versicherungsbedingungen des  Ursprungsvertrags vereinbart wurde. 
Eventuelle Erschwerungen aus dem Ursprungsvertrag gelten auch für die neu beantragte Absicherung.

Sofern die nachfolgenden Tarifeigenschaften bereits im Ursprungsvertrag vereinbart wurden, können diese auch für die Anschlussversicherung unverändert eingeschlossen werden:
– Planmäßige Erhöhung von Prämie und Leistung (Dynamik),
– Garantierte Rentensteigerung im Leistungsfall

nein ja

nein ja
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die 
beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände 
anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Ver-
sicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der HDI Lebens-
versicherung AG, Dresdner Straße 91, 1200 Wien in geschriebener Form nachzuholen. 
Soll eine andere Person versichert werden, ist auch diese – neben Ihnen – für die wahrheits gemäße 
und vollständige Beantwortung der Fragen verantwortlich.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollstän-
dige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der  
Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. Wir werden Sie und die versi-
cherte Person bei Abgabe der Vertragserklärung ausdrücklich bitten, uns verbindlich zu bestätigen, 
dass die von uns in Bezug auf den Versicherungsvertrag gestellten Fragen wahrheits gemäß und voll-
ständig beantwortet wurden und uns etwaige Änderungen mitzuteilen. 

Mitteilung nach §§16ff. VersVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen 
 Anzeigepflicht 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bei Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheb lichen Um-
stände, nach denen wir in geschriebener Form gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzu-
zeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach 
gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.
Haben Sie einen Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrages gestellt, so geben Sie mit der 
Unterzeichnung des Antragsformulars und dessen Weiterleitung an uns Ihre Vertrags erklärung ab.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, 
wenn Sie nachweisen, dass Sie ohne Verschulden binnen drei Jahren ab Vertragsabschluss gehandelt 

haben. Bei Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den nicht angezeig-
ten Umstand kannten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des 
Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht 
oder nicht richtig angegebene Umstand
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt
haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. Zusätzlich haben Sie Anspruch auf die Auszahlung 
eines ggf. vorhandenen Rückkaufswertes.

2. Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt nur innerhalb eines Monats in geschriebener Form geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Aus-
übung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur 
Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 
nicht verstrichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

3. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der 
Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer 
Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu be-
rücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht schuldhaft verletzt worden ist, nur 
berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Verschulden zur Last fällt. 

Gesonderte Mitteilung zur vorvertraglichen Anzeigepflicht  
Hinweise auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 

HDI Lebensversicherung AG · Direktion für Österreich
1200 Wien, Dresdner Straße 91
Telefon +43 1 20709-220
www.hdi-leben.at

Handelsgericht Wien
Firmenbuch Nr.: 151788v
DVR: 0886521

Deutsche Bank Wien
IBAN: AT291910000050063002

BIC: DEUTATWWXXX

Risikoträger: HDI Lebensversicherung AG · Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln · Sitz der Gesellschaft: Köln · Amtsgericht Köln · HRB 603

Das GTG hat jedoch keinen Einfluss auf die vorvertraglichen Anzeigepflichten gem. §§ 16 ff. VersVG. 
Es besteht daher eine Auskunftspflicht über bestehende Erkrankungen oder Vorerkrankungen auch 
dann, wenn im Rahmen der Diagnosestellung ein Gentest eingesetzt wurde. 

Gem. § 67 GTG sind wir weder vor noch nach Abschluss des Versicherungsvertrages befugt, von der 
versicherten Person die Vornahme von genetischen Untersuchungen oder Analysen des Typs 2, 3 
oder 4 zu verlangen. Ebenso wenig dürfen wir gem. § 67 GTG die Mitteilung von  
Ergebnissen oder Daten aus bereits vorgenommenen genetischen Untersuchungen oder  
Analysen des Typs 2, 3 oder 4 verlangen oder solche Ergebnisse oder Daten entgegennehmen oder 
verwerten. 

Informationen zu genetischen Untersuchungen im Rahmen des Gentechnikgesetzes (GTG)
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